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Die irithe Verdunkelung

Eine schwere Sorge auch der Kinobesitzer

Mit der Vorverlegung der amtlich angeordneten Ver-
dunkelung auf 20 Uhr abends ist auch dem Lichtspiel-
theatergewerbe ein schwerer Schlag versetzt worden.
Schon nach einer Woche konnte festgestellt werden,
dal} der Besucherriickgang infolge dieser kriegsbedingten
Malinahme groBer ist als durch irgendeine andere MaB-
nahme, die uns der Krieg bisher gebracht hat. Genaue
Zahlen konnen selbstredend heute noch nicht produ-
ziert werden, so wenig wie das ebenfalls betroffene
Gastgewerbe in der Lage wire, solche heute schon nam-
haft zu machen. Aber die gesunkenen Einnahmen aus
den letzten Kinovorstellungen reden eine allzu deut-
liche Sprache, als da} sie eines langen Kommentars be-
diirften. Neben den bereits bestehenden schweren Be-
lastungen unseres Gewerbes, wozu in erster Linie jene
durch die Suisa-Gebiihren zu zihlen ist, wirkt sich nun
die frithe Verdunkelung fiir viele Theater wirklich kata-
strophal aus. Es steht uns nicht an, die getroffenen be-
hordlichen MaBnahmen zu kritisieren, und wir ver-
schlieBen uns nicht im geringsten zwingenden und iiber-
zeugenden militirischen Notwendigkeiten; es will uns
jedoch scheinen, daB solche MaBnahmen mit schwer-
wiegenden wirtschaftlichen Folgen fiir bestimmte Er-
werbszweige in ihrer Tragweite kaum richtig einge-
schitzt werden. Die «Schweizerische Hotelrevue» schrieb,
was auch uns durchaus zutreffend diinkt, dal diese MaB-
nahmen «etwas allzu leicht dekretiert werden ohne
Riicksichtnahme auf berechtigte Lebensinteressen und
ohne dafl auch die beabsichtigte Wirkung auf militari-
schem Gebiet erzielt wird».
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Da nach dem amtlichen Wortlaut der Erlall «bis auf
weiteres» giiltig ist, es sich also um ein Provisorium
handelt, hoffen wir mit der «Hotelrevue», daBl diesem
Provisorium im Gegensatz zu vielen andern Provisorien
keine allzulange Lebensdauer beschieden sei. Wir be-
finden uns in der ndamlichen Lage wie das Gastgewerbe,
das von katastrophalen Folgen der frithen Verdunkelung
spricht und sobald als nur denkbar eine Lockerung der
Verfiigung erwartet.

Daran kann auch der vorverlegte Beginn der Nacht-
vorstellungen wenig dndern. Die stiddtischen Lichtspiel-
theater haben dazu noch eine besondere Sorge, die
ihnen aus der Vorschrift zur SchlieBung der Theater
an einem Tag der Arbeitswoche erwachsen ist. Ueber
eine beziigliche Sitzung des Ziircher Lichtspieltheater-
verbandes berichtete der «Tagesanzeiger»:

«In dieser Versammlung wurde auch tiber die vorge-
schriebene SchlieBung der Lichtspieltheater an einem
Tag der Woche gesprochen und festgestellt, dal hier
eine MaBnahme vorliege, die hinsichtlich der Einspa-
rung von Heizmaterial ihren Zweck in keiner Weise

erfiille, abgesehen davon, dall von den mehr als 300
Kinotheatern der Schweiz nur etwa 60 unter diese
Verordnung fallen, wihrend alle iibrigen wiahrend sieben
Abenden in der Woche offenbleiben diirfen. Die Kinos
wiinschen unter jene Verordnung gereiht zu werden,
die den Lokalinhabern die freie Verfiigung iiber ihre
Raume gestattet unter Anpassung der Heizung an die
vorhandenen Brennstoffvorrite. Den Kinos SchlieBung
vorzuschreiben, wihrend sie gleichzeitig gar nicht ge-
heizt werden diirfen — die Erlaubnis zum Heizen soll
erst spiter erteilt werden — wird als untragbar be-
zeichnet.»

Man kann sich tatsichlich des Eindrucks nicht er-
wehren, daB die Behorden das schweizerische Licht-
spielgewerbe, das im Sektor der Arbeitsbeschaffung
einen wichtigen Platz einnimmt, als Freiwild behan-
deln und keine Gelegenheit voriibergehen lassen, an
diesem Gewerbe einen wirtschaftlichen Aderlal vorzu-
nehmen. Das Kinogewerbe wird sich dagegen ebenso
geschlossen wie entschieden zur Wehr setzen miissen,
denn schlieBlich ist es nicht dazu da, auf seinem Riicken
alle moglichen Experimente austragen zu lassen. &

<Verfilmung> von liferarischen Werken

II. Unterschiede zwischen Buch, Biihne und Film
II. Das «Wie?»

Die Ueberbewertung von literarischen Stoffen gegen-
iber filmischen Originalstoffen beruht auf einer fun-
damentalen Verkennung und Unterschiatzung der film-
kinstlerischen Gestaltung als eines vollig selbstandigen
und eigenwertigen Gestaltungsaktes. Nur solche Ver-
kennung kann zur verhiangnisvollen Annahme fiihren,
dal} es nur noch der technischen Kunstfertigkeit eines
geiibten Drehbuchautors bediirfe, um einen literarischen
Stoff drehreif zu machen. Und aus diesem Irrtum wird
wieder erkléarlich, warum aus so vielen guten literari-
schen Sujets unzulangliche Filme entstanden sind und
das Publikum von solchen «Verfilmungen» so oft ent-
tauscht ist.

Dall im Bereich des Films iiberhaupt Begriffe wie
«verfilmen» und «Verfilmung» iiblich werden konnten,
weist auf falsche Gedankengiange hin. «Bei der gattungs-
mialigen Verschiedenheit des Films gegeniiber allen an-
dern Kiinsten ist es selbstverstindlich, dal das Werk
einer andern Kunstgattung nicht «verfilmt», das heil3t,
nicht auf den Film «iibertragen» werden kann. Eine
Uebertragung setzt eine zwar andersartige, der Gattung
nach aber gleiche Sprache voraus. Man kann ein lite-
rarisches Werk in fremde Sprachen iibertragen, ohne
seinen Bau umzustiirzen ..., man kann aber nicht ein
wortsprachliches Werk in Bildsprache iibersetzen, ohne
seinen Inhalt, seine Form, seine Struktur und seine Ar-
chitektur ginzlich zu dndern ... Das Neue wire sonst
weder mehr das eine noch das andere, weil es die gat-
tungsgemile Einheit verloren hitte . .. Der Bilddichter,
der das Werk einer andern Kunstgattung gestalten will,

darf dessen Inhalt nur in dhnlicher Weise in sich auf-
nehmen, wie irgend ein personliches Erlebnis (Erfah-
rung) oder nur als einen allgemeinen, noch gattungs-
losen dichterischen Stoff empfinden, der, aller fritheren,
gattungsmifBigen Inhalte und Formen entkleidet, nun
den neuen und dhnlichen schopferischen Weg einschlagt,
wie jeder andere dichterische Stoff». (Aus «Wesen und
Dramaturgie des Films».)

Die echte filmdichterische Konzeption, die in solcher
Weise aus dem Erlebnis eines literarischen Stoffes ent-
steht, wird also nicht eine sklavische Nachbildung der
vorliegenden Handlung sein konnen, sondern in der Re-
gel vom Aufbau, ja von der Handlung des literarischen
Werkes abweichen, weil die GesetzmiBigkeit und die
filmischen Bild-

sprache in vielen Fillen andere und zum Teil neue

psychologischen Auswirkungen der
Handlungselemente verlangen. Aus diesen Griinden diir-
fen solche Abweichungen einen literarischen Autor oder
die Gemeinde eines Dichters, auch wenn er Weltruhm
genieRt, nicht dazu veranlassen, dem Filmautor Untreue
gegeniiber dem literarischen Vorbild vorzuwerfen, so-
fern dieser dem ideelichen, also dem substanziellen Ge-
halt treu geblieben ist und in der umgeformten Hand-
lung die wesentlichsten thematischen und ideelichen
Elemente enthalten sind.

Die sklavische Nachbildung eines literarischen Vor-
bilds miiite, ganz abgesehen von dem andersartigen
filmischen Aufbau, in der Regel auch zu einer falschen,
zumindest unzuginglichen psychologischen Handlungs-

gestaltung fithren, da der Film andern psychologischen

2 Schweizer FILM Suisse



	Die frühe Verdunkelung : eine schwere Sorge auch der Kinobesitzer

